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ANALYSEN UND BERICHTE

Probleme einer 
Bodenwertzuwachsbesteuerung

Gerold Krause-Junk, Berlin

In der Bundesrepublik Deutschland nimmt der 
Bodenwert von Jahr zu Jahr im Durchschnitt 

nicht unbeträchtlich zu, in bevorzugten Lagen zu
weilen mit atemberaubender Rate. Wolfram En
gels ’) schätzt denn auch, daß rund die Hälfte al
ler nominalen Vermögensbildung der Nachkriegs
zeit aus Bodenwertsteigerungen resultiert; vom 
Statistischen Bundesamt wird ausgewiesen, daß 
die Baulandpreise im Schnitt von 1962 bis 1972 auf 
das rund Zweieinhalbfache gestiegen sind. Auch 
wenn die Relationen wegen der Schwierigkeiten 
einer exakten Bodenbewertung vorsichtig zu inter
pretieren sind, vermitteln sie doch einen Eindruck 
der Größenordnung, in der die jeweiligen Besitzer 
von Böden nominale Vermögenszuwächse erfah
ren haben und wohl auch in Zukunft erfahren wer
den, sollte sich die Bodenpolitik, einschließlich der 
bodenpolitisch relevanten Steuerpolitik, nicht 
grundsätzlich ändern.

Gründe für eine Besteuerung

Dieser Vermögenszuwachs erfolgte — anders als 
bei Ersparnissen aus laufendem Einkommen — in 
der überwiegenden Zahl der Fälle steuerfrei. Die
ser Tatbestand gebietet es, die Frage nach der 
steuerlichen Gerechtigkeit im Sinne einer Gleich
behandlung vergleichbarer Fälle zu stellen. Eine 
Besteuerung von Bodenwertzuwächsen ist aber 
zumindest noch aus zwei anderen Gründen ernst
haft zu prüfen: zum einen treten hohe Bodenwert
zuwächse vor allem in Gegenden auf, die durch 
hohe öffentliche Investitionen bzw. durch eine ge
zielte öffentliche Entwicklungspolitik gefördert 
werden. Die Besteuerung der Bodenwertzuwächse 
mag also als ein Instrument betrachtet werden, 
mit dessen Hilfe sich die öffentliche Hand ihren 
angemessenen Anteil am Entstehen dieser Zu
wächse zu nehmen sucht. Zum ändern ist das Aus
maß der Bodenwertzuwächse — ganz abgesehen

von deren Verteilung — möglicherweise selbst ein 
Ärgernis, nämlich dann, wenn die jeweils herr
schenden Bodenpreise über den allokativ notwen
digen Rationierungspreisen liegen. Es ist zumin
dest zu prüfen, ob eine mögliche Bodenwertzu
wachsbesteuerung unter diesem bodenpolitischen 
Aspekt günstig oder gar ungünstig zu beurteilen 
ist.
Es sind also wenigstens drei Argumente, die a 
priori für die Einführung einer Bodenwertzuwachs
steuer zu sprechen scheinen und die auch die 
heftige öffentliche Diskussion beherrschen. Sie 
seien in Kurzform bezeichnet als das Argument 
steuerlicher Gleichbehandlung, das Argument 
einer angemessenen Beteiligung des öffentlichen 
Sektors (an den externen Vorteilen seiner Ent
wicklungspolitik) und das bodenpoMtische Argu
ment. Die Probleme der Einführung einer Boden
wertzuwachssteuer liegen zum einen in der 
Schwierigkeit, die Berechtigung des Steuerziels 
gegen alle Zweifel abzusichern, zum ändern in der 
vergleichsweise noch größeren Schwierigkeit, die 
Erfolgswirksamkeit der einen oder anderen Form 
einer Bodenwertzuwachssteuer nachzuweisen. Mit 
dem folgenden kurzen Beitrag können nur einige 
dieser Probleme angesprochen werden, wobei das 
Schwergewicht auf den ersten Problemkreis ge
legt werden soll.

Steuerliche Gleichbeliandlung

Das Argument steuerlicher Gleichbehandlung ist 
nur dann schlüssig, wenn die Bodenwertzuwächse 
die Grundbesitzer in vergleichbarer Weise begün
stigen (z. B. deren Leistungsfähigkeit erhöhen), 
wie es andere Tatbestände tun, bei deren Eintre-
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ten die jeweils Begünstigten einer Besteuerung 
unterliegen. Es liegt nahe, zunächst einen Ver
gleich zwischen Bodenwertzuwächsen und ein
kommensteuerpflichtigen Einkünften zu ziehen. 
Dabei ist zweckmäßigerweise zwischen sogenann
ten realisierten, d. h. durch Bodenverkäufe mone- 
tarisierten, und nichtrealisierten 'Bodenwertzu
wächsen zu unterscheiden. Die Termini sind unse
res Erachtens allerdings leicht irreführend, da die 
Eigennutzung eines — im Wert gestiegenen — 
Bodens kaum weniger als der Bodenverkauf das 
Attribut der Realisierung verdiente. Dennoch: die 
Parallelität zwischen dem Gewinn aus Bodenver
käufen und der Gewinnerzielung im Sinne des 
Einkommensteuerrechts ist noch augenfälliger, so 
daß die unterschiedliche steuerliche Behandlung 
dieser beiden Fälle besonders erstaunen muß.

Eigentlich sprechen nur zwei Aspekte gegen eine 
volle einkommensteuerliche Erfassung von „reali
sierten“ Bodenwertzuwächsen: Einmal der zumeist 
geltende Charakter der Einmaligkeit von realisier
tem Bodengewinn und zum ändern die z. B. im 
Falle des Umzugs angestrebte Verwendung des 
Verkaufserlöses zu neuem Bodenerwerb. Beiden 
Aspekten kann allerdings durch tarifliche Sonder
regelungen und Ausnahmebestimmungen Rech
nung getragen werden, so daß sie nicht als gene
relle Einwände gegen eine einkommensteuerliche 
Erfassung gelten dürfen. Einem weiteren Argu
ment, es würden inflationsbedingte Scheingewin
ne der Steuer unterworfen, kann dadurch begeg
net werden, daß die zu besteuernden Wertsteige
rungen auf die mit der Inflationsrate deflationier- 
ten Werte berechnet werden.

Niditrealisierte Wertzuwachse

Grundsätzlich anders wird von vielen Autoren der 
Fall „nichtrealisierter“ Bodenwertzuwächse be
trachtet. Auch nach eingetretenen Bodenwertstei
gerungen würden die Besitzer real immer noch 
über denselben Boden verfügen, man dürfe sie 
nicht „reich rechnen“. Dieser Standpunkt verkennt 
zunächst, daß es in die freie Entscheidung jedes 
Bodenbesitzers gestellt ist, den Boden zu halten 
oder zu veräußern. Entscheidet er sich zugunsten

des Haltens von Boden trotz gestiegener Boden
preise, dann mißt er eben selbst — und nicht ir
gend jemand, der ihn reich rechnet — dem Boden 
einen entsprechend höheren Nutzwert zu. Darüber 
hinaus muß geltend gemacht werden, daß auch 
nicht realisierte Bodenwertzuwächse — sofern sie 
über der allgemeinen Inflationsrate liegen — die 
Leistungsfähigkeit des Bodenbesitzers erhöhen. 
Der gestiegene Bodenwert gibt ihm zusätzlich alle 
Vorteile eines größeren Vermögens (inklusive der 
Beleihbarkeit) und stellt ihn also in jeder Bezie
hung einem Wirtschaftssubjekt gleich, das zusätz
liches Vermögen aus seinem periodischen Ein
kommen (im Sinne des Einkommensteuergeset
zes) gebildet hat. Dies gilt auch unter Berücksich
tigung des Umstandes, daß der Vermögenszu
wachs nicht in liquider Form erfolgt; denn es liegt 
im Belieben des Bodenbesitzers, sein Vermögen 
ganz oder teilweise durch Veräußerung oder Be
leihung zu liquidisieren.

Gegen die letzte Behauptung wird freilich zuwei
len eingewandt, daß eine potentielle Realisierung 
des Bodenwertzuwachses nur für einzelne Boden
besitzer, niemals aber für die Gesamtheit aller 

'Bodenbesitzer in Betracht kommen kann: Würden 
alle Bodenbesitzer gleichzeitig versuchen, ihren 
Vermögenszuwachs durch Veräußerung zu reali
sieren, müßte der Bodenpreis so weit fallen, daß 
mit Sicherheit nicht Bodenwertzuwächse, sondern 
Bodenwertverluste entstünden. Der Einwand trifft 
freilich nicht; denn einmal gilt generell, daß Markt
preise bzw. der „gemeine Wert“ nur bei infinitesi
malen Änderungen des Angebots bzw. der Nach
frage als gegeben betrachtet werden dürfen, so 
daß also fast alle steuerlichen Bewertungen auf 
das gleiche Bedenken stoßen müßten. Zum ändern 
kommt es unseres Erachtens gar nicht auf die po
tentielle Realisierbarkeit aller Bodenwertzuwäch
se, sondern stets nur auf die potentielle Realisier
barkeit des Bodenwertzuwachses des einzelnen 
Bodenbesitzers an. Daß dieser den Bodenwertzu
wachs nicht realisieren könnte, wenn alle anderen 
realisieren würden, fällt nicht ins Gewicht, weil er 
in diesem Fall -  einen entsprechenden Boden
wertverfall vorausgesetzt — auch keiner Steuer 
unterworfen würde.
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Nach diesen Oberlegungen l<ann der Grundsatz 
der steuerlichen Gleichbehandlung kaum anders 
ausgelegt werden, als daß auch nichtrealisierte 
Bodenwertzuwächse von der Einkommensbesteue
rung zu erfassen wären. Dagegen kann auch nicht 
geltend gemacht werden, daß die Besteuerung 
einkommens- bzw. vermögensstarke und -schwa
che Bodenbesitzer unterschiedlich treffen müßte, 
weil arme Bodenbesitzer vielleicht aus Liquiditäts
gründen zum Verkauf gezwungen würden, reiche 
Bodenbesitzer aber über andere Möglichkeiten 
der Liquiditätsbeschaffung verfügten. Einmal wür
de der progressive Einkommensteuertarif bei ein
kommensstarken bzw. -schwachen Bodenbesitzern 
auch unterschiedlich zugreifen, zum ändern kann 
die Steuerbelastung nicht einseitig an einer be
stimmten Reaktion des Bodenbesitzers, z. B. an 
der Entscheidung zum Bodenverkauf, gemessen 
werden. Wenn ganz unabhängig vom Ziel einer 
gerechten Besteuerung das politische Leitbild „je
dem sein Häuschen im Grünen“ gelten sollte, 
dann könnte dem durch entsprechende Ausnah
meregelungen -  eine bestimmte qm-Zahl Boden 
bleibt für jeden Haushalt steuerfrei — Rechnung 
getragen werden.

Der Grundsatz steuerlicher Gleichbehandlung ver
langt allerdings, daß eine mögliche Besteuerung 
von Bodenwertzuwächsen auch mit der steuerli
chen Behandlung anderer sogenannter Kapitalge
winne verglichen wird. Dabei fällt ins Gewicht, 
daß nach geltendem Recht Wertzuwächse bei Ka
pitalvermögen im Besitz natürlicher Personen wei
testgehend steuerfrei sind. Dennoch kann unseres 
Erachtens daraus nicht der Schluß gezogen wer
den, daß der Gleichheitsgrundsatz also auch eine 
Besteuerung von Bodenwertzuwächsen ausschlös
se.

Erfassung der Kapitalgewinne

Zwar kann wohl kein Zweifel darüber bestehen, 
daß sowohl realisierte als auch nichtrealisierte 
Kurssteigerungen von Wertpapieren oder Wert
steigerungen von Wertgegenständen aller Art 
(Sammlungen, Schmuck etc.) die private Lei
stungsfähigkeit in gleicher Weise wie Bodenwert
zuwächse erhöhen. Eine einseitige Besteuerung 
der Bodenwertzuwächse ist also nur dann zu 
rechtfertigen, wenn zusätzlich gewichtige Gründe 
für eine differenzierende Behandlung sprechen. 
Diese Gründe scheinen aber in der Tat vorzulie
gen.

Der wichtigste Grund ist, daß sich manche Kapital
gewinne kaum oder gar nicht erfassen lassen. 
Darüber hinaus muß berücksichtigt werden, daß 
bei vielen Vermögensanlagen (z. B. Wertpapieren) 
die Kapitalgewinne gegenüber den der Einkom
mensteuer unterworfenen laufenden Erträgen eine

wesentlich geringere Rolle spielen, als dies etwa 
bei spekulativ gehaltenem Boden der Fall ist. Fer
ner fällt ins Gewicht, daß bei manchen Vermö
gensanlagen Phasen kräftiger Kapitalgewinne von 
Phasen hoher Kapitalverluste (z. B. bei Aktien) 
abgelöst werden. Der unvermeidbare steuerliche 
Verlustausgleich würde also einen — bezogen auf 
die mittelfristigen Nettosteuereinnahmen — hohen 
Verwaltungsaufwand erfordern (demgegenüber 
sind Bodenpreisrückgänge höchst selten). Steuer
rückzahlungen als Folge rückläufiger Börsenkurse 
würden darüber hinaus zu einer ungünstigen Ver
knüpfung von Geld- und Fiskalpolitik führen: Sie 
würden nämlich auch in dem Fall „automatisch“ 
ausgelöst, daß die Kurse im Zuge einer bewußt 
restriktiven Geldpolitik sinken.

Die genannten Gründe mögen allesamt nicht aus
reichen, um langfristig eine Steuerpolitik zu recht- 
fertigen, die verschiedene Arten von Kapitalgewin
nen unterschiedlich behandelt. Am prinzipiell wün
schenswerten Ziel einer steuerlichen Gleichbe
handlung aller Kapitalgewinne darf freilich nicht 
das übergeordnete Ziel einer steuerlichen Gleich
behandlung aller periodischen Vermögenszuwäch
se bzw. letztlich eine an der Leistungsfähigkeit 
orientierte Besteuerung scheitern. Dieses Ziel wird 
um so besser erfüllt, je vollständiger die Kapital
gewinne — im Zuge einer sicher mühevollen und 
langfristigen Steuerreform — in das allgemeine 
Einkommensteuersystem einbezogen werden.

Beteiligung des öffentlichen Sektors

Grundsätzlich anderer Natur ist das Argument 
einer angemessenen Beteiligung des öffentlichen 
Sektors an den von ihm mitverursachten Boden
wertzuwächsen. Die spezifische Funktion einer 
Bodenwertzuwachsbesteuerung wäre es danach, 
dem Staat den auf ihn entfallenden Beitrag an 
den Wertsteigerungen gutzuschreiben.

Die grundsätzliche Berechtigung einer solchen Be
trachtung scheint über jeden Zweifel erhaben, da 
der Zusammenhang zwischen öffentlichen Leistun
gen einerseits und Bodenwertsteigerungen ande
rerseits offenkundig ist. Daß dennoch die Argu
mentation vordergründig bleibt, zeigt die folgende 
Überlegung, öffentliche Entwicklungspolitik führt 
nicht nur zu Bodenwertsteigerungen einer Region. 
Wäre dies der Fall, würde sie ja im übrigen kaum 
vertreten werden. Sie bewirkt vornehmlich allge
meine Steigerungen des regionalen Einkommens, 
nicht zuletzt des Arbeitseinkommens. (Dies gilt 
auch unter Berücksichtigung des Aspektes, daß 
der Faktor Boden im Gegensatz zu anderen Fak
toren nur bedingt dem Konkurrenzmechanismus 
ausgesetzt ist und sich die dem Boden zufallen
den Vorteile öffentlicher Entwicklungspolitik weni
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ger stark ausbreiten.) Es dürfte nahezu unmöglich 
sein festzustellen, welche Faktoren bzw. gar wel
ches einzelne Wirtschaftssubjekt in welcher Weise 
am meisten von öffentlicher Entwicklungspolitik 
profitiert. Daraus folgt generell, daß das Argument 
der Beteiligung des Staates an den von ihm ver
ursachten externen Vorteilen gleichermaßen auf 
die Erträge aller Faktoren bezogen werden müßte. 
Das heißt, daß eine gesonderte Bodenwertzu
wachsbesteuerung nicht in Betracht kommt, wenn 
Bodenwertzuwächse generell die gleiche steuer
liche Behandlung wie andere Faktorerträge erfüh
ren, z. B. der allgemeinen Einkommensteuer un
terworfen würden.

Fragwürdiger Planungswertausgleidi

Allerdings vernachlässigen diese Überlegungen, 
daß der Staat den Bodenwert nicht nur mit seinen 
Leistungen, sondern auch durch die rechtliche Be
grenzung der Bodennutzung in den Flächennut
zungsplänen bzw. Bebauungsplänen beeinflußt. 
Die Gewährung von intensiverer Nutzung durch die 
Bebauungspläne kann den Wert eines in einer 
dicht besiedelten Gegend gelegenen Grundstückes

schlagartig erhöhen. Es bleibt also zu prüfen, ob 
diese allein den Faktor Boden betreffenden recht
lichen Eingriffe einen besonderen steuerlichen 
Ausgleich verlangen.

Für einen solchen „Planungswertausgleich“ spricht 
der Umstand, daß planänderungsbedingte Werter
höhungen wie Manna vom Himmel fallen, den 
einen zum „Millionenbauern“ machen, dem än
dern auf Jahrzehnte die Aussicht nehmen, seinen 
Boden gewinnbringend zu veräußern. Durch Be
bauungsplanänderungen werden gleichsam wie 
mit einem Trichter die dem Boden insgesamt im 
Zuge der regionalen Entwicklung zufallenden 
Werterhöhungen auf einige glückliche Besitzer ge
lenkt. (Außer Betracht gelassen sei dabei der nicht 
unrealistische Fall, daß die Besitzer ihrem Glück 
nachgeholfen haben.) Gegen einen solchen Aus
gleich spricht zunächst, daß nicht eigentlich 
Planänderungen Ursache von Werterhöhungen 
sind. Planrestriktionen wirken eher wie eine Stau
mauer, welche die dem Boden zufallenden Werte 
zurückhäit. Ob durch das öffnen der Schleuse ein 
Wertstrom ausgelöst wird, hängt wesentlich davon 
ab, wie stark der gestaute Strom ist, wobei der
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Staueffekt allerdings um so stärker wirken muß, 
je breiter und je länger der Stau vorgenommen 
wird. Das Bild verdeutlicht, daß mit einem Pla
nungswertausgleich vom Besitzer abverlangt wür
de, was ihm zuvor durch Planrestriktionen vorent
halten wurde: Nämlich eine Bewertung des Bo
dens nach dessen vollen marktwirtschaftlichen Er
tragschancen.

Meßbarkeit des öffentlichen Beitrages

Eine solche Abschöpfung wird auch dadurch nicht 
einsichtiger, daß der Staat in bestimmten Ausnah
mefällen seinerseits zu Entschädigungsleistungen 
gezwungen ist, wenn Bodenwerte als Folge seiner 
Eingriffe sinken. Ein Ausgleich zwischen Begün
stigten und Benachteiligten kann doch wohl nur 
innerhalb des Kreises der von einem bestimmten  
staatlichen Eingriff Betroffenen gesucht werden, 
z. B. zwischen den Nutznießern und Leidtragen
den eines Flugplatzes, nicht aber zwischen den 
Leidtragenden eines Flugplatzes in A und den 
Nutznießern einer Aufzonung in B.

Zumindest noch ein weiteres Bedenken muß ge
genüber dem Planungswertausgleich geltend ge
macht werden: Sowohl die Abgabepflichtigen als 
auch die Planungsbehörde können das Ausmaß der 
im Zuge einer Planänderung auftretenden Werter
höhungen wesentlich beeinflussen. Die Abgaben 
lassen sich vermeiden, wenn der Boden schon vor 
Aufhebung der Nutzbeschränkung zu dem der hö
heren Nutzung entsprechenden Preis gehandelt 
wird. Man kann daher sicher sein, daß findige 
Bodenbesitzer die vielleicht nicht unbeträchtliche 
Abgabe umgehen werden. Der Anreiz zur Vermei
dung eines Planungswertausgleichs muß dabei 
um so höher sein, falls etwa die Bodenwertzu
wächse auch künftig generell steuerfrei blieben 
und nur dann einer kräftigen Abgabe unterworfen 
würden, wenn sie im Zusammenhang mit einer 
Planänderung auftreten. Auf der anderen Seite 
würden die Steuergläubiger ceteris paribus einen 
um so höheren Ausgleichsbetrag abschöpfen kön
nen, zu einem je späteren Zeitpunkt des regiona
len Entwicklungsprozesses die entsprechenden 
Anpassungen der Bebauungspläne vorgenommen 
werden. Beide Effekte unterstreichen noch einmal, 
daß die im Zuge einer Planänderung auftretenden 
Bodenwertänderungen kein zuverlässiges Indiz für 
den öffentlichen Beitrag zum Bodenwert darstel
len.

Bodenpolitische Zielsetzung

Eine Besteuerung der Bodenwerlzuwächse wird 
schließlich noch mit einer weiteren Absicht ver
folgt: Die Steuer soll auf die Bodenpreise selbst 
bzw. deren Zuwachsrate dämpfend einwirken. 
Auch die Berechtigung einer derartigen Zielset-

zung darf nicht ohne weiteres als gegeben unter
stellt werden. Zwar zählt die Stabilisierung des 
volkswirtschaftlichen Preisniveaus zu den aner
kannten wirtschaftspolitischen Zielen, nicht aber 
die Fixierung eines bestimmten Güterpreises; 
denn ein flexibles Preissystem, in dem die Einzel
preise die volkswirtschaftlichen Knappheitsgrade 
signalisieren, ist das tragende Element einer 
Marktwirtschaft. Die Zielsetzung eines dämpfen
den Einflusses auf die Bodenpreise kann also nur 
dann als rational gelten, wenn sicher wäre, daß 
die Bodenpreise über den Knappheitspreisen bzw. 
die Marktpreise über den inneren Ertragswerten 
des Bodens liegen. In diesem Falle nämlich wür
den die Bodenpreise vermutlich nicht die Funk
tion des Ausgleichs der Ertragswerte des Bodens 
in seinen verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten 
wahrnehmen können, so daß der Boden nicht sei
ner besten Nutzung zugeführt würde.

Ob es sich tatsächlich so verhält, bedürfte einer 
sorgfältigen, hier nicht zu leistenden Analyse. Als 
Indiz mag immerhin gelten, daß viele baureife 
Grundstücke unbebaut bleiben, d. h. nur zu Prei
sen angeboten werden, welche die Bauwilligen 
nicht zu zahlen bereit sind. Dabei ist natürlich zu
zugeben, daß die Rückhaltung von Gütern bzw. 
Faktoren nicht unbedingt ineffizient ist. Es kann 
ja sein, daß künftige Nutzungen höher als gegen
wärtige Nutzungen bewertet werden. Nur stehen 
gerade bei dauerhaften Gebrauchsgütern wie Bo
den gegenwärtige und künftige Nutzungen nur be
dingt in Rivalitätsbeziehungen. Überspitzt formu
liert: Was heute an Bodennutzungen nicht ausge
schöpft wird, ist für alle Zeit verloren.

Ursachen einer ineffizienten Bodenaiioication

Um die möglicherweise ineffiziente Bodenalloka
tion auf zu hohe Bodenpreise zurückzuführen, be
darf es freilich noch einer theoretischen Begrün
dung. Entspräche es doch üblicherweise den in 
ein marktwirtschaftliches System gesetzten Er
wartungen, daß die Besitzer eines Gutes dieses 
zum Verkauf anbieten, sobald der Marktpreis über 
dem inneren Ertragswert des Gutes liegt, so daß 
umgekehrt die Nachfrager auch nur den Ertrags
wert zu entrichten hätten. Warum also verkaufen 
die Besitzer unbebauter baureifer Grundstücke 
diese nicht an Bauwillige, die doch zumindest den 
aus der baulichen Nutzung resultierenden Ertrags
wert zu entrichten bereit sein würden?

Die Antwort darauf ist einfach: Die Bodenbesitzer 
erwarten für die Zukunft noch höhere Preise, und 
ihr Gewinn aus dem Preisanstieg ist ihnen auch 
sicherer, als wenn sie den Boden zur Erhöhung 
seines Ertragswertes selbst einer intensiveren 
Nutzung zuführen würden. Dabei kommt ihnen so
wohl zugute, daß der Boden wegen seiner Supe-
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riorität im Zuge des Wirtschaftswachstums tatsäch
lich im Preis steigt, daß sich ihr Zurücl<halten des 
Bodens nach dem Gesetz der sich selbst rechtfer
tigenden Erwartungen preissteigernd auswirl<t, 
daß im Zuge der allgemeinen Inflation Boden als 
besonders sichere Wertanlage gilt und folglich 
über seinen Nutzwert hinaus nachgefragt wird und 
daß schließlich die Einkommensteuer zugunsten 
der spekulativen Verwendung des Bodens diskri
miniert, da wohl die Erträge aus laufender Nut
zung (IVlieten, Pachten, . . .). nicht generell aber 
auch Wertsteigerungen der Steuer unterliegen.

Kann sich nun eine Bodenwertzuwachsbesteue
rung tatsächlich dämpfend auf die Bodenpreisent
wicklung auswirken? Und würde die Steuer in die
sem Fall zu der gewünschten Mobilität führen?

Beeinflussung der Bodenpreisentwicklung

In der Argumentation wird hier wiederum zwi
schen einer Bodenwertzuwachssteuer, die nur 
realisierte, und einer, die auch nichtrealisierte 
Wertzuwächse erfaßt, unterschieden. Allgemein 
wird von der ersten angenommen, daß sie ungün
stig, von der zweiten, daß sie günstig auf das an
gestrebte Ziel wirkt. Wer erst im Zeitpunkt des 
Bodenverkaufs steuerpflichtig wird, würde den 
Verkauf zum Zwecke der Steuervermeidung mög
lichst weit hinausschieben. Die Steuer diskriminie
re gegen den Verkauf, sie führe zum „lock-in“ der 
Böden bei ihren ursprünglichen Besitzern. Wer 
dagegen schon auf die nichtreaiisierten Wertzu
wachse Steuern zahlen müsse, würde schon aus 
Liquiditätsgründen bzw. wegen der steigenden 
Zinsbelastung bei Kreditfinanzierung der Steuer 
eher zum Verkauf bereit sein. Die Steuer führe 
zum Verkaufsdruck.

An dieser Argumentation ist einiges geradezurük- 
ken: Man kann natürlich nicht die Wirkungen einer 
Steuer nur auf realisierte mit den Wirkungen 
einer Steuer auf realisierte und nichtrealisierte 
Bodenwertzuwächse unter der Annahme gleicher 
Steuersätze vergleichen. Eine Steuer, die auch die 
nichtreaiisierten Bodenwertzuwächse erfaßt, könn
te im Satz um die durchschnittlichen Zinsverluste 
bei Kreditfinanzierung der Steuer geringer sein. 
Abgesehen einmal vom reinen Liquiditätseffekt 
wären damit diejenigen Bodenbesitzer, die mit der 
Realisierung der Bodenwertzuwächse durchschnitt
lich lange warten, von beiden Steuern in der Aus- 
gangsiage, d. h. mögliche Reaktionen außer acht 
gelassen, gleichermaßen getroffen. Wer später 
oder nie realisieren will, wird stärker von der alle 
Wertzuwachse erfassenden Steuer getroffen. Um
gekehrt belastet eine nur die realisierten Wertzu
wächse erfassende Steuer zunächst denjenigen 
stärker, der die Wertzuwachse seines Bodens 
schneller als im Durchschnitt realisieren will.

Entscheidend für die bodenpolitische Wirkung der 
beiden Steuern dürfte freilich sein, wie die Boden
besitzer auf die eine oder die andere Form der 
Besteuerung reagieren. Daß der Bodenbesitzer 
mit durchschnittlicher Realisierungsdauer von bei
den Steuern gleichermaßen getroffen würde, läßt 
natürlich nicht den Schluß zu, daß er auch auf 
beide Steuern gleichermaßen reagiert. Im Fall der 
nur die realisierten Wertzuwächse erfassenden 
Steuer wird er geradezu gedrängt, den Boden 
selbst zu nutzen bzw. zu verpachten, anstatt ihn 
zu veräußern. Das heißt, die Steuer dürfte mit 
Sicherheit eine bodenpreissteigernde Tendenz 
auslösen, bei allerdings vielleicht verringerten Bo
denmieten. Der mietsenkende Effekt könnte die 
allokativen Nachteile steigender Bodenpreise zu
mindest teilweise kompensieren. Im Fall einer alle 
Bodenwertzuwächse erfassenden Steuer würde 
der Bodenbesitzer keinen Nutzen daraus ziehen, 
wenn er langfristig den Boden selbst nutzen an
statt ihn veräußern würde. Es ist allerdings die 
Frage, ob er den Zeitpunkt der Veräußerung in die 
eine oder andere Richtung verschieben wird. Ent
scheidend dafür dürften seine Erwartungen über 
die künftigen Bodenpreise sein. Nimmt er an, daß 
als Folge der Steuer die Bodenpreise noch stär
ker steigen, wird er den Boden länger halten und 
damit tatsächlich stärkere Preissteigerungen aus
lösen und vice versa. Erwartungen freilich bedür
fen eines realen Hintergrundes. Immerhin spre
chen zwei Aspekte dafür, daß die Erwartung ver
stärkt steigender Bodenpreise realistisch ist. Ein
mal haben viele Bodenverkäufer ein bestimmtes 
Netto-Vermögensziel, das sie mit dem Bodenver
kauf erreichen wollen. Dies gilt insbesondere für 
Landwirte, deren Bodenverkauf ihnen ein Mindest
vermögen als künftige Existenzgrundlage einbrin- 
gen muß. Bei einer Besteuerung der Wertzuwäch
se ist dieses Ziel erst später erreicht.

Zum ändern mag die Einführung der Steuer zu
nächst viele kleinere Landbesitzer zum Verkauf 
drängen. Der Boden mag dabei aber nicht unmit
telbar in die Hände der endgültigen Nutzer, son
dern in die Hände von kapitalkräftigeren Bodenspe
kulanten geraten. Die Folge wäre eine Monopoli
sierung des Marktes mit künftig noch höheren 
Bodenpreisen.

Diese Oberlegungen legen die Vermutung nahe, 
daß eine Bodenwertzuwachsbesteuerung kein ge
eignetes Instrument der Bodenpolitik darstellt. 
Wer bodenpolitische Erfolge erzielen will, sollte 
daher zu anderen Instrumenten greifen. Dies wür
de auch erlauben, die aus dem zuerst diskutierten 
Argument der steuerlichen Gieichbehandiung drin
gend erwünschte Bodenwertzuwachsbesteuerung 
konsequent am Gleichheitsgrundsatz, d. h. ohne 
Rücksichtnahme auf bodenpolitische Wirkungen, 
auszurichten.
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